
Liste der Niederschriftserklärungen zu dem TVÜ-VKA:  
 
 
Niederschriftserklärung zur Protokollerklärung zu § 2 Abs. 1: 
 
Landesbezirkliche Regelungen sind auch Regelungen, die vor der ver.di-Gründung im 
Tarifrecht als bezirkliche Regelungen bezeichnet sind. 
 
 

Niederschriftserklärung zu § 2: 

 
1Die Tarifvertragsparteien gehen davon aus, dass der TVöD und dieser Tarifvertrag bei 
tarifgebundenen Arbeitgebern das bisherige Tarifrecht auch dann ersetzen, wenn 
arbeitsvertragliche Bezugnahmen nicht ausdrücklich den Fall der ersetzenden Regelung 
beinhalten. 2Die Geltungsbereichsregelungen des TV-V, der TV-N und des TV-WW/NW 
bleiben hiervon unberührt. 
 
 
Niederschriftserklärungen zu § 4 Abs. 1: 
 
1. Die Tarifvertragsparteien stimmen darin überein, dass die Ergebnisse der 

unterschiedlichen Überleitung (ohne bzw. mit vollzogenem Aufstieg) der Lehrkräfte im 
Rahmen der Tarifverhandlungen zu einer neuen Entgeltordnung einer Lösung nach den 
Grundsätzen der neuen Entgeltordnung zuzuführen sind. Die Vertreter der VKA erklären, 
dass damit keine Verhandlungszusage zur Einbeziehung der Lehrkräfte in die neue 
Entgeltordnung verbunden ist. 

 
2. Lehrkräfte, die ihre Lehrbefähigung nach dem Recht der DDR erworben haben und zur 

Anerkennung als Lehrkräfte nach Abschnitt A der Lehrer-Richtlinien der VKA auf Grund 
beamtenrechtlicher Regelungen unterschiedlich lange Bewährungszeiten durchlaufen 
mussten bzw. müssen, gehören nicht zur Gruppe der Lehrkräfte nach Abschnitt B der 
Lehrer-Richtlinien der VKA. 

 
 
Niederschriftserklärung zu § 8 Abs. 2: 

 
Die Neuberechnung des Vergleichsentgelts führt nicht zu einem Wechsel der Entgeltgruppe. 
 
 



Niederschriftserklärung zu § 8 Abs. 1 Satz 3 und Abs. 2 Satz 2 sowie § 9 Abs. 2 bis 4: 
 
Eine missbräuchliche Entziehung der Tätigkeit mit dem ausschließlichen Ziel, eine 
Höhergruppierung bzw. eine Besitzstandszulage zu verhindern, ist nicht zulässig. 
 
 
Niederschriftserklärung zu § 10 Abs. 1 und 2: 
 
Die Tarifvertragsparteien stellen klar, dass die vertretungsweise Übertragung einer 
höherwertigen Tätigkeit ein Unterfall der vorübergehenden Übertragung einer höherwertigen 
Tätigkeit ist. Gleiches gilt für die Zulage nach § 2 der Anlage 3 zum BAT. 
 
 
Niederschriftserklärungen zu § 12:  
 
1. 1Die Tarifvertragsparteien sind sich angesichts der Fülle der denkbaren Fallgestaltungen 

bewusst, dass die Festlegung der Strukturausgleiche je nach individueller Fallgestaltung 
in Einzelfällen sowohl zu überproportional positiven Wirkungen als auch zu Härten 
führen kann. 2Sie nehmen diese Verwerfungen im Interesse einer für eine Vielzahl von 
Fallgestaltungen angestrebten Abmilderung von Exspektanzverlusten hin.  

 
2. 1Die Tarifvertragsparteien erkennen unbeschadet der Niederschriftserklärung Nr. 1 zu § 

12 an, dass die Strukturausgleiche in einem Zusammenhang mit der zukünftigen 
Entgeltordnung stehen. 2Die Tarifvertragsparteien werden nach einer Vereinbarung der 
Entgeltordnung zum TVöD, rechtzeitig vor Ablauf des 30. September 2007, prüfen, ob 
und in welchem Umfang sie neben den bereits verbindlich vereinbarten Fällen, in denen 
Strukturausgleichsbeträge festgelegt sind, für einen Zeitraum bis längstens Ende 2014 in 
weiteren Fällen Regelungen, die auch in der Begrenzung der Zuwächse aus 
Strukturausgleichen bestehen können, vornehmen müssen. 3Sollten zusätzliche 
Strukturausgleiche vereinbart werden, sind die sich daraus ergebenden Kostenwirkungen 
in der Entgeltrunde 2008 zu berücksichtigen. 

 
 
Niederschriftserklärung zu § 17 Abs. 8:  
 
Mit dieser Regelung ist keine Entscheidung über die Zuordnung und Fortbestand/Besitzstand 
der Zulage im Rahmen der neuen Entgeltordnung verbunden. 
 



 
Niederschriftserklärungen zu § 18:  
 
1. 1Abweichend von der Grundsatzregelung des TVöD über eine persönliche Zulage bei 

vorübergehender Übertragung einer höherwertigen Tätigkeit ist durch einen 
landesbezirklichen Tarifvertrag im Rahmen eines Katalogs, der die hierfür in Frage 
kommenden Tätigkeiten aufführt, zu bestimmen, dass die Voraussetzung für die 
Zahlung einer persönlichen Zulage bereits erfüllt ist, wenn die vorübergehende 
übertragene Tätigkeit mindestens drei Arbeitstage angedauert hat und die/der 
Beschäftigte ab dem ersten Tag der Vertretung in Anspruch genommen ist. 2Die 
landesbezirklichen Tarifverträge sollen spätestens am 1. Juli 2007 in Kraft treten. 

 
2. Die Niederschriftserklärung zu § 10 Abs. 1 und 2 gilt entsprechend. 
 
 
Niederschriftserklärung zu § 19 Abs. 3 
 
Die Tarifvertragsparteien streben für die Zeit nach dem 31. Dezember 2007 eine 
Harmonisierung mit den Tabellenwerten für die übrigen Beschäftigten an.  
 
 
Niederschriftserklärung zu § 30 Abs. 2 

  
Der Tabellenwert von 5.625 Euro verändert sich zu demselben Zeitpunkt und in derselben 
Höhe wie der Tabellenwert der Stufe 6 der Entgeltgruppe 15 Ü gemäß § 19 Abs. 2. 
 
  
Niederschriftserklärung zu § 30 Abs. 3 Satz 4 
 
1Der KAV Berlin erhebt keine Einwendungen, wenn eine Einmalzahlung in dem vereinbarten 
Umfang gewährt wird. 2Dies gilt auch hinsichtlich der Mitglieder, die auf die Angestellten die 
Vergütungstabelle der VKA anwenden. 
 
  
Niederschriftserklärung zu § 30 Abs. 3 
 

 1Die Tarifvertragsparteien gehen davon aus, dass die Einmalzahlungen 2005 bis 2007 im 
Rahmen der ZTV-Verhandlungen für die Berliner Stadtreinigungsbetriebe auf 
landesbezirklicher Ebene geregelt werden. 2Kommt eine Einigung mindestens für 2005 nicht 



bis zum 30. November 2005 zustande, wird die Zahlung des Einmalbetrages durch die 
Tarifvertragsparteien auf Bundesebene verhandelt.  
 
 
Niederschriftserklärung zu § 30 Abs. 5 
 
Die Entscheidung, ob und in welcher Höhe Arbeitern, auf die die Tarifregelungen des 
Tarifgebiets Ost Anwendung finden, eine Einmalzahlung erhalten, bleibt den 
Tarifvertragsparteien auf landesbezirklicher Ebene vorbehalten. 
 
 
Niederschriftserklärung zu § 30 
 
Von den Tarifvertragsparteien auf der landesbezirklichen Ebene ist in Tarifverhandlungen 
über Hilfestellungen einzutreten, wenn die Überführung der Beschäftigten in die VKA-
Entgelttabelle bei einzelnen Mitgliedern des KAV Berlin ab 1. Oktober 2010 zu finanziellen 
Problemen führt. 
 
 
Niederschriftserklärung zu § 32 Abs. 2 
 

 Der Tabellenwert von 5.625 Euro verändert sich zu demselben Zeitpunkt und in derselben 
Höhe wie der Tabellenwert der Stufe 6 der Entgeltgruppe 15 Ü gemäß § 19 Abs. 2. 
 
 
Niederschriftserklärung zu § 34 Abs. 1 
 
Im Hinblick auf die notwendigen personalwirtschaftlichen, organisatorischen und technischen 
Vorarbeiten für die Überleitung der vorhandenen Beschäftigten in den TVöD sehen die 
Tarifvertragsparteien die Problematik einer fristgerechten Umsetzung der neuen 
Tarifregelungen zum 1. Oktober 2005. Sie bitten die Personal verwaltenden und Bezüge 
zahlenden Stellen, im Interesse der Beschäftigten gleichwohl eine zeitnahe Überleitung zu 
ermöglichen und die Zwischenzeit mit zu verrechnenden Abschlagszahlungen zu 
überbrücken. 
 
Berlin/Köln, den 13. September 2005 
 
 
_________________________   ____________________________ 
          Hoffmann                     Martin 


